
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entgelte & Leistungen 
Pflegesätze ab 1. Mai 2026 
 
Pflegegrad/ Pflegesätze 
 

PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

EEE *) 75,63 € 75,63 € 75,63 € 75,63 € 
     

Ausbildungsumlage 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40 € 
     

Unterkunft & Verpflegung 38,89 € 38,89 € 38,89 € 38,89 € 

     

Investitionskostenanteil 15,95 € 15,95 € 15,95 € 15,95 € 
     

     Insgesamt pro Tag in € 135,87 € 135,87 € 135,87 € 135,87 € 

 

Eigenanteil/Monat 
 

4.133,17 € 4.133,17 € 4.133,17 € 4.133,17 € 

     Zuschuss Ihrer Pflegekasse       805,00 €   1.319,00 €   1.855,00 €   2.096,00 € 

Pflegevergütung 4.938,17 € 5.452,17 € 5.988,17 € 6.229,17 € 

 
*)   Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil 
 
Für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege steht ein kalenderjährlicher Gesamtbetrag von 
bis zu 3.539 € zur Verfügung, den die Anspruchsberechtigten (Pflegebedürftige der 
Pflegegrade 2 bis 5) nach ihrer Wahl flexibel für beide Leistungsarten einsetzen können. 
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Mit zunehmender Dauer der vollstationären Pflege verringert sich der Eigenanteil durch 
den „Leistungszuschlag“ (§ 43 c SGB XI) schrittweise. Aus diesem Grund lässt sich keine 
pauschale Aussage über den Betrag machen, den Sie tatsächlich zahlen müssen, da 
dieser abhängig ist von der individuellen Zeit, in der Sie Leistungen für vollstationäre 
Pflege erhalten. 
 
Der Eigenanteil in Höhe von 4.133,17 € reduziert sich mit der Dauer Ihres Bezugs von 
vollstationären Leistungen wie folgt: 

 

Eigenanteil ohne Leistungszuschlag  4.133,17 €   

Ausgangswert für Leistungszuschlag:  2.464,94 €   
(dieser ergibt sich aus den monatlichen pflegebedingten Aufwendungen sowie der  
monatlichen Ausbildungsumlage abzgl. des Leistungsbetrags der Pflegekasse) 
 

Bezugsdauer Reduzierung 
 

ab 01.05.2026  
zu zahlen 

Reduzierung 
des Eigenanteils  

1. bis 12. Monat 15% 
 

3.763,43 € 369,74 € 

13. bis 24. Monat 30% 
 

3.393,69 € 739,48 € 

25. bis 36. Monat 50% 
 

2.900,70 € 1.232,47 € 

ab dem 37. Monat 75% 
 

2.284,47 € 1.848,70 € 

 

 

 


